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Notiz aber dennoch diesen meinte und sich über dessen 
Todesjahr um 4 Jahre irrte, so ist am wenigsten wahr­
scheinlich, dass er sie den Thüringischen Annalen1, wo sie 
zum richtigen Jahre steht, entlehnte.

1) Wo sie übrigens lautete: ‘Heinricus comes, frater Ludewici,
obiit’. 2) Aber ‘senior’ fehlt in den Ann. Pegav., es steht nur in 
Ann. Erphesf. - Loth. und Cron. S. Petri. 3) Andere Quellen, wie die
Paderborner und Disibodenberger Annalen, kommen darin den Thüring. 
Annalen näher, dass sie das Verwandtschaftsverhältnis Adalberts II. zu 
Adalbert I. angeben, die Pöhlder z. B. noch darin, dass sie des ersteren 
Wahl auch schon zu 1137 setzen.

Was die Ann. S. Petri ant. zu 1135 über die Ge­
sandtschaft des oströmischen Kaisers an Lothar haben, 
steht dem Inhalt nach allerdings wieder in dem unver­
gleichlich reicheren Bericht der Thüring. Annalen. Wenn 
wir damit aber die entsprechenden Stellen des Canon. 
Wissehrad. oder der Ann. Magdeburg, vergleichen, so 
finden wir, dass diese dem Wortlaut der Ann. S. Petri 
ant. näher stehen als die Thüring. Annalen, obwohl doch 
jene Quellen mit den Erfurter Annalen sicher in keinem 
Verwandtschaftsverhältnis stehen. Also begründet jene 
Notiz auch kein solches zwischen den Erfurter und Thürin­
gischen Annalen.

Zu 1137 haben die Ann. S. Petri ant. richtig vor der 
Nachricht über den Tod Kaiser Lothars: ‘Adelbertus XXVUS 
senior archiepiscopus obiit’, und zu 1138: ‘Adelbertus iunior, 
prepositus Erfurdensis, constitutus est episcopus Magon­
tinus’, und zwar dies richtig hinter der Notiz über Konrads III. 
Thronbesteigung, denn Konrad wurde am 30. März 1138 
gekrönt, Adalbert II. in der zweiten Hälfte des April 1138 
gewählt. In den Thüring. Annalen steht unter dem 
J. 1137: ‘Adelbertus senior2 Mogontinus archiepiscopus 
obiit; pro quo Adelbertus patruelis eiusdem, Erphesfur­
densis prepositus, post longas cleri ac populi dissensiones 
constituitur’. Gegenüber anderen Quellen, welche den Erz­
bischofswechsel in Mainz melden, stimmen diese beiden 
Annalen besonders darin überein, dass sie Adalbert II. als 
Probst von Erfurt bezeichnen. Ich meine, das war in 
Erfurter und Thüringischen Annalen sehr natürlich, und 
konnte unabhängig von deren Schreibern sehr leicht gesetzt 
werden3. Glaubt Jemand aber doch wegen dieser Ueber­
einstimmung eine Verwandtschaft zwischen beiden Annalen 
annehmen zu müssen, so ist klar, dass die Thüring. Annalen, 
welche die Wahl Adalberts II. zu 1137 vorwegnehmen, 


